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ÖSTERREICHIS CHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

-- -
I 
I 

Datum: 

Ihre Zeichen Unsere Zeichen 

WR-ZB-4211 
Telefon (0222) 65 37 65 

Durchwahl 377 
Datum 

22.8.1983 

Betreff: 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Einkommensteuergesetz 1972, das Umsatzsteuer
gesetz 1972 und das Strukturverbesserungs
gesetz geändert werden (Abgabenänderungs
gesetz 1983); Stellungnahme 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare se1ner 

Stellungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen 

Information. 

Der Präsident: 

;. <� 
" , '-
{' '\ 
'( 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien , Telex 301690 

Der 
iV 
1l': eramtsdirektor: 

I 1 
o ��,v'-) 
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ÖSTERREIC H ISCHER ARBEITERl<AMMERTAG 

r �'A.ll).11 Wien, Prinr·Eugen-StraBo 20-22 Postfach 634 

An das 

Bundesministerium 
für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 
1015 Wien 

Ihre Zeichen 

06 0102/11-IV/6/83 
Unsere Zeichen 

WR/Dr M/Gi/4211 

I 
---l 

I 

Telefon (0222) es 31 65 

Durchwahl 377 

Betrel!' 

Ent�rurf eines Bundes�setzes,mit dem das Einkommen

steu�rges�tz 1972, das Umsatzsteuergesetz 1972 Q�d 

das Strukturverbesserungsgesetz geändert werden 

{Abgabenänderun�sgesetz 198}); Stell���a��e 

Datum 

12.8.1983 

Der Österreichische Arbeiterkammertag erlaubt sich Z�� vorliegenden Entwurf 

folgendes zu bemerken: 

Da 7.ah1reiche Punkte aus früheren Ste11ungnahrr.en noch offen sind, wird grund

sätzlich auf diese verwiesen. Im besonderen ist aber noch Z\l sagen: 

Zum Einkommensteuergesetz: 
--------------------------

Im Zusammenhang mit der Novel1ierung des § 26 tritt der Österre ichische Ar

be1.terkammertag wiederum dafür ein, die Abstufung nach dem BruttoJ�es3.rbeits

lohn in Z 7 lit b schrittweise abzubc-.uen. Auch erscheint es notwendig hin

sichtlich d�r ReisegebUhren im Bereich der Bauwirtschaft ausreichende K1C'.r

stellungen vorzunehmen, unter welchen Umständen "Zehrgelder"l 11 Auslösen" Ql1d 

dergleichen § 26 subsumiert werden können. Aus gegebenem Anlaß muß der Özter

reichische Arbeiterkammertag auch betonen, daß ein Auseinanderklaffen de!' fiir 

die öffentlich Bediensteten geltenden Sätze und der in der geg�nst��dlichen Be- . .  

stimtr.ung in Jeder Hinsicht nesativ zu bewerten ist .  Es sollte daher i n  dieser 

Frage eine kooroinierte Vorgangsweise mit den zustä"'1digen r.1inisterien ge·,·r:'fr\.l t 

6/SN-6/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



f 

ÖSTE R REICHISCH E R AR B E ITE R KAM M ERTAG 

... 

werden. 

Im Zusammeru1ang mit § 34 Abs 7 wird angeregt, zu UberprUfen, ob die Kosten 
fUr Fernkurse unter bestimmten Bedingunb�n - insbesondere hinsichtlich der 
Veranstalter - steuerliche Berücksichtigung finden könnten. Diese Frage i st 
insbesondere bei erheblichen Entfernungen zwischen Wohnort und Veranstaltungs
ort von n�dc1.ltun5. 

Zt� Umsatzsteuergesetz: 
------------------------

Zur Entlastung der Volkshochschulen und ähnlichen Einrichtungen und zur 

Förderung ihrer Tätigkeit wäre es nicht unberechtigt, für die Umsätze dcI' 

Vortragenden den ermäßigten Steuersatz vorzusehen. 

Abgesehen davon, daß für Institutionen ,·rie den Österreichischcn Gewerl\.schafts

bund die vorgeschlagene Fassung des § 12 Abs 3 Z 4 noch immer nicht unpro

blematisch 1st, erscheint es dem Österreichischen Arbeiterkar.'mertag notwendig 

klarzustellen, daß bestimmte Betriebe öffentlich-rechtlicher Körperschaften 

- insbesondere werm es sich um solche mit einer fö::'derungs\'1Urdigen Aufg?b�n

stellung handelt, wie Urlaubsheime und ä.1ml1ches - stets vorsteuerabzug�:be

rechtigt bleiben. Zumindest müßte die im Ent�rurf offen gelassene Gren7.c so 

niedrig angesetzt �rerden, daß auch die Betriebe von kleineren Körperschetften 

(zB Gemeinden ) erfaGt werden. 

Zum Struktu!�erbesserunbs�esetz: 
�-------------------------------

Der ÖGterreichische Arbelterkazr.mertag h9.1t das Strukturverbesser1.mgsgE:sct7. 

nicht für geciC1et, tiöer die schon in den vergangenen Jahren erfolgten 

Str�ctu!'bereinigungen hinaus noch �ri.rtschaftlich siruwolle vJirkungen zu 

zeitigen. Es sind durchaus ausreichend vie1eFälle bekannt, in denen dieses 

Gesetz eindeutig mißbraucht wurde. Es muß daher ein Auslaufen der Geltun;s

dauer ernstlich erwogen werden. 

Schließlich erscheint es dem Österreichischen Arbeiterkammertag notwendig , 

mit Nachdruck auf die durch die Entwicklung der letzten Zeit verschärfte 

Problematik der Gebührenpflicht von Stundtmzsan"uch€>n htnzuw'�:!.senf \'Ic:rm 

das St.undungs:mzuchen ausschlie!2lich cde!"' teil\.:else auf einen - u.."\ter lJ"':

ständen evidenten - Fc'!ll.er einer 3ehcrdc zurüc!<zufUhren ist. YU� den St�3.t.s-

bUrseI' ist es Q:.yerständlich" daß er bei einem Fc:hl�r' eine s  ['��,�ten 3 :o;:c,--
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« 
ÖSTERREICHISCH E Fl  ARBe IT E R KAM M E RTAQ 

-7, 
Blnt! ;> 

an StempelgcbUhrenoozahlen muß, weil sich der betreffende Beamte l-:eigcrt" 

eine amtsl'lcgigc Berichtigung rechtzeitig durchzufUhren. Zu solchen Situationen 

kam es wiederholt trotz Intervention von Bediensteten der �uständigcn Ea..'1lr:ler 

fUr Arbeiter und" Angestellte. 

Es muß daher noch einmal gefordert werden" dieses Pl'oblem in einer für alle 

Seiten befriedigenden Weise einer lösung zuzufUhren. 

Im tibrigen bestehen vom Standpunkt des Ö�terreichi:3chen ArbeHcrkammertages 

gegen den Entwurf keine Einwände. 

Der Präsident: Der Ka�mcramtsdirektor: 
iV 

1 "-_l�tae� 

6/SN-6/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




